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Projekt: Höhenbestimmung von Lagefix-
punkten LFP2 Kredit-Nr.: ……………………… 

Projekt-Nr.: KAT-11 Vergabe vom: ……………………… 
Art der Leistung: Planungsleistung / Dienstleistung Verfügungs-Nr.: RRB  xxx/ 2021 
Konto-Nr. (Staatsrechnung): 3130 0 80000 SAP-Nr.: 83210.40.160 

___________________________________________________________________  

zwischen der 

Baudirektion Kanton Zürich, vertreten durch 
 
Amt für Raumentwicklung 
Stampfenbachstrasse 12  
8090 Zürich  
 
  Bestellerin 

und 
 
XXX 
XXX 
XXX 
XXX 
 
  Unternehmerin 

betreffend die Höhenbestimmung von Lagefixpunkten 

LFP2 
1. Gegenstand des Vertrages 

Die Unternehmerin verpflichtet sich zur Erbringung sämtlicher in dieser Vertragsurkunde und den 
weiteren Bestandteilen umschriebenen Leistungen. Der vorliegende Vertrag umfasst folgende 
Leistungen gemäss dem Pflichtenheft Höhenbestimmung von Lagefixpunkten LFP2 (Anhang 1): 

- Höhenbestimmung (Nivellement) von LFP2 ausgehend von HFP1 oder HFP2 auf dem Gebiet 
eines politischen Bezirks des Kantons Zürich gemäss Angabe der Bestellerin. 

2. Vertragsbestandteile und Rangordnung bei Widersprüchen 

Der Vertrag umfasst die folgenden Bestandteile: 

1.  vorliegende Vertragsurkunde 

2. Pflichtenheft Höhenbestimmung von Lagefixpunkten LFP2 vom 09.08.2021 (Anhang 1) 
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3.  Submissionsunterlagen der Publikation vom 24. August 2021 inkl. Angebot des 

Unternehmers (Anhang 2). 

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Einord-
nung in die vorstehenden Ziffern 2.1. bis 2.3. Bei Widersprüchen in den zu einzelnen Vertrags-
bestandteilen zusammengefassten Dokumenten, geht das zeitlich jüngere Dokument dem älte-
ren vor. 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts. 

Bedingungen und Vorbehalte der Unternehmerin sind nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie im 
Vertrag ausdrücklich aufgeführt sind. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Unternehmerin 
sind wegbedungen. 

3. Anforderungen an die Daten und Datensicherheit 

Die Unternehmerin speichert sämtliche Daten in numerischer Form und strukturiert sie gemäss 
Datenmodell NivLinienHFP_LFP in Interlis. (Beschrieb in Pflichtenheft, Anhang b) 

Die Unternehmerin hält sich für die Datensicherung in der amtlichen Vermessung an die Schwei-
zer Norm SN 612 010 "Vermessung – Informatiksicherheit – Sicherheit und Schutz von Geoda-
ten". Sie ergreift alle in der Norm geforderten Massnahmen zur Gewährleistung der Datensicher-
heit. 

4. Termine 

Die Unternehmerin hält für die Erfüllung der Leistungen folgende Termine ein:  

Start eines Loses jeweils ab Oktober eines Jahres. 
Abgabetermin für Kontrolle durch ARE: jeweils 30. April des Folgejahres der Auftragserteilung 
für ein Los. Die Ausführung der Arbeiten der ersten beiden Lose ist ab November 2021 geplant.  
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5. Mängelbehebung 

Die Unternehmerin ist verpflichtet, die gerügten Mängel innert zwei Monaten nach Mitteilung des 
ARE zu beheben. Kommt die Unternehmerin der Mängelbehebung nicht innert dieser Frist nach, 
ist die Bestellerin berechtigt, die Nachbesserung auf Kosten der Unternehmerin durch einen Drit-
ten ausführen zu lassen. 

6. Honorar 

Der Preis für die zu erbringenden Leistungen beträgt Fr. XXX (inkl. MWSt) und setzt sich wie folgt 
zusammen: 

Pauschale pro LFP2 (inkl. Nebenkosten) Fr. XXX 

Pauschale pro Kilometer einfaches Nivellement (inkl. Nebenkosten) Fr. XXX 
MWSt 7.7 %  Fr. XXX 

 
Total  Fr. XXX 

 

Das Honorar wird der Teuerung nicht angepasst. 

7. Bearbeiter/-innen und Vertretung 

Die Leistungen durch die Unternehmerin werden von folgenden Personen und Funktionsträge-
rinnen erbracht. 

Name Funktion 

   

  

  

  

Die Bestellerin wird durch folgende Personen vertreten: 

Name Funktion 

Andreas Werner Projektleiter 

Bernard Fierz Projektleiter-Stellvertreter 

8. Rechnungsstellung und Zahlungsfrist 
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Die Unternehmerin stellt nach Abgabe der definitiven Fassung unter Angabe der MWSt-Nr. der 
Unternehmerin bei folgender Adresse Rechnung: 

Baudirektion Kanton Zürich 
Amt für Raumentwicklung / Zentrale Dienste 
Stampfenbachstrasse 12 
8090 Zürich 
Vermerk: Nivellement LFP2 / 3130 0 80100 / 83210.40.160 

1. Akonto: 30% der Gesamtkosten per 15. Dezember. 
2. Akonto: 60% der Gesamtkosten per 30. April bzw. Abgabe. (was zuerst eintrifft) 
Schlusszahlung: 10% der Gesamtkosten nach erfolgreicher Abnahme. 

Die Bestellerin leistet die Zahlung innerhalb von 30 Tagen ab Eingang der Rechnung bei der 
Bestellerin. Die Zahlungsfrist ist auf der Rechnung zu vermerken. Die Mehrwertsteuer ist separat 
auszuweisen. 

9. Weisungsrecht der Bestellerin 

Die Bestellerin hat das Recht, der Unternehmerin im Rahmen der Vertragsabwicklung Weisungen 
zu erteilen. Beharrt die Bestellerin trotz schriftlicher Abmahnung der Unternehmerin schriftlich auf 
ihrer Weisung, ist die Unternehmerin für deren Folgen gegenüber der Bestellerin nicht verant-
wortlich. 

10. Urheberrecht 

Der Bestellerin steht das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu, die 
Arbeitsergebnisse der Unternehmerin für ihre Bedürfnisse frei zu verwenden. Umfasst der Auftrag 
lediglich die Projektierung, so ist die Bestellerin auch berechtigt, das Projekt weiterzubearbeiten 
und abzuändern. 

11. Wahrung der Vertraulichkeit 

Die Bestellerin und die Unternehmerin behandeln alle Tatsachen vertraulich, die weder offenkun-
dig noch allgemein zugänglich sind. Die Vertraulichkeitspflicht bleibt auch nach Beendigung des 
Vertragsverhältnisses bestehen. Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklärungspflichten. Die Infor-
mation der Öffentlichkeit durch die Unternehmerin darf nur nach Rücksprache mit der Bestellerin 
erfolgen. Informationen, Unterlagen, Daten und Ergebnisse sind vertraulich zu behandeln. Sie 
dürfen vom Unternehmer weder für eigene Zwecke verwendet, noch Dritten ohne ausdrückliche 
Ermächtigung der Bestellerin zugänglich gemacht werden. 
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12. Schlussbestimmungen 

12.1 Haftung 

Die Unternehmerin haftet weiterhin gegenüber der Bestellerin auch nach Ausscheiden von Per-
sonen, die als Teil des Projektteams bestimmt wurden, aus der Unternehmung. 

12.2 Vertragsänderungen 

Sämtliche Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 
Schriftform und der Unterzeichnung durch die Vertreter/-innen der Bestellerin und der Unterneh-
merin. 

12.3 Mitteilungen 

Sämtliche Mitteilungen, welche diesen Vertrag betreffen, stellen die Parteien schriftlich an fol-
gende Adresse zu: 

An die Bestellerin: an die Unternehmerin: 

Baudirektion Kanton Zürich XXX 
Amt für Raumentwicklung  XXX 
Abteilung Geoinformation XXX 
Kataster XXX 
Stampfenbachstrasse 12 
8090 Zürich 
 
Änderungen der Adressen sind der anderen Partei gemäss dieser Bestimmung mitzuteilen. So-
lange eine solche Adressänderung nicht angezeigt worden ist, gelten Zustellungen an die zuletzt 
notifizierte Adresse als gültig erfolgt. 

12.4 Vollständigkeit des Vertrags 

Dieser Vertrag und die darin genannten Anhänge geben die gesamte Vereinbarung der Parteien 
in Bezug auf den Gegenstand dieses Vertrages wieder und ersetzen alle diesbezüglichen frühe-
ren schriftlichen oder mündlichen Abreden. 

12.5 Ungültigkeit des Vertrages / Lückenfüllung 

Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages als ganz oder teilweise ungültig erwiesen, 
beeinträchtigt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die ungültigen Bestimmungen 
sind durch rechtlich zulässige Regelungen zu ersetzen, die sachlich und wirtschaftlich den ungül-
tigen Bestimmungen möglichst nahekommen. 
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Falls sich Vertragslücken ergeben sollten, ist der Vertrag seinem Sinn und Zweck entsprechend 
zu ergänzen. 

12.6. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Für Streitig-
keiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Zürich vereinbart. 

12.7 Ausfertigung des Vertrags 

Dieser Vertrag wird in drei Originalexemplaren ausgefertigt. Der Unternehmerin wird ein Origi-
nalexemplar und der Bestellerin werden zwei Originalexemplare, davon eines ohne Anhänge, 
ausgehändigt. 

12.8 Unterschriften 

Zürich, XX,  
Die Bestellerin (Doppelunterschrift): Die Unternehmerin: 
Unterschrift: Unterschrift: 
 
  
 
Priska Haller XX  
Abteilungsleiterin Geoinformation   Funktion 
 
Unterschrift: Unterschrift: 
 
  
 
Bernard Fierz XX 
Kantonsgeometer  Funktion 

 

 

An häng e: 

Anhang 1: Pflichtenheft Höhenbestimmung von Lagefixpunkten vom 09. August 
2021. 

Anhang 2: Submissionsunterlagen der Publikation vom 24. August 2021 inkl. Angebot 
des Unternehmers. 
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